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 Veröffentlicht am 28.01.1980

Index

Bewertungsrecht

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §53a

Rechtssatz

Eine weitere Aufsplitterung eines einheitlichen Gebäudeteiles in mehrere Bauklassen sieht das Gesetz nicht vor;

Abhilfe ist durch Ansatz eines Zwischenwertes für den gesamten Gebäudeteil zu schaffen.
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